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Zu deiner Frage: als Angestellter wird auch dein Führungszeugnis eingereicht. Und nein, man
kann nicht eine Stelle beliebig in Beamten-/ Angestelltenverhältnis umwandeln. Aber ja,
natürlich kann man rein theoretisch später noch verbeamtet werden.

Allerdings wirst du noch ganz andere Probleme kriegen, wenn du dich weiterhin wegen
eventuell eintretender Lappalien und nicht abzusehender Eventualitäten, die in 5 Jahren
stattfinden könnten verrückt machst. Das ist nicht gesund und wesentlich beeinträchtigender
für dein privates und berufliches Leben als ein Strafzettel.
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